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Die allgemein* Verwaltung erheischt einen
gleichförrnigern, schnellern und einfachern Gang.
Die besonderen Verwaltungen und ihre verschie
dene Behörden werden meistens überstüßig werden.

Doch nur nach und nach dürfen solche Refor
men vorgenommen werden, damit die Eristenz

von Personen nicht gefährdet werde, die in einer

solchen Lage sich befinden, daß man ihnen den Ge
nuß ihres bisherigen Gehalts .entweder ganz oder
doch zum Theil lassen muß.

Zu gleicher Zeit aber müssen Sie sich auch
damit beschäftigen, denjenigen Armen zu Hülfe
zu kommen, die bisher aus Stiftungen toten

Beistand erhielten.

Nach und nach werden Sie die Alten, die
Schwachen , die Kranken, die von den Ihrigen

verlassenen Kindern in die verschiedenen Armen-

Anstalten unterbringen. Der Siechenhof, daö
französische Hospital, die Waisenhäuser, das Ar
menhaus und die beiden Anstalten für arme Schwe

stern stehen zu diesem Zweck Zhiten offen.

ZlÄthdürftige, welche in den Spitälern kein
Unterkommen finden können, sollen zu Hause Un
terstützung entweder an Geld oder durch Lieferun

gen in Natur bekommen. Im Fa-ll, daß sie krank

werden,, muß ihnen auch Arzenei gereicht werden.

Die wohlthätige Sorgfalt Sr. Maj. hat so
eben durch die Wiederherstellung der Hof-Apotheke
unter dem passenden Namen, Armen-Apotheke,

auch diesem Bedürfniß abgeholfen. Se. Maje
stät hat mir den Befehl ertheilt, diesem Insti-tut
alle erforderliche Fonds anzuweisen.

Ihnen liegt es indessen, meine Herren, zrr-
gleich ob, genau darauf zu sehen, daß niemals
aus dieser Anstalt Arzenei gereicht werde, es sey
denn auf die Anweisung des königlichen Ober-Chi-
rurgus, oder eines der fünf Aerzte, die vormals

dazu authoristrt waren , und auf einen vom Pre--

diger oder von.einem aus Ihrer Mitte ausgestell

ten Schein.

Alles was überdies darauf hinzweckt, den

Armen - Einkünften eine bessere Anwendung zu

geben, sey der Gegenstand Ihres Nachdenkens.
Eine regelmäßige Vertheilung der Hülfsgelder
durch sorgfältige Nachforschungen über die Armuth
zu erhalten; eine unveränderliche Ordnung im
Rechnungswesen einzuführen, nimmer auS den

Augen zu verlieren, daß die öffentliche Wohlthä
tigkeit nicht allein zum Zweck hat, das Unglück
zu lindern, sondern mit demselben die höheren Ab
sichten zu verbinden., die Ursachen der Armuth
aufzuheben, oder doch zu mindern, indem man

den Nothdürftigen zur Arbeit gewöhnt und ihm
dazu Aufmunterung giebt, denjenigen, welche im
Stande find sich zu beschäftigen, Arbeit verschaft,
und ihren Kindern ein Handwerk lernen läßt.

Dies find die vorzüglichsten Mittel, wodurch
die öffentliche Wohlthätigkeit den doppelten Zweck,
den sie sich vorgesetzt, erfüllt und sowohl zum
Glück als zur öffentlichen Ordnung Vas ihrige

beiträgt.

Ich gebe diese Ideen, meine Herren, Ihrem
Nachdenken hin, und lade Sie ein, mir die Vor

schläge mitzutheilen^ die sie veranlassen dürften.
Zugleich ersuche ich Sie zu untersuchen, ob eS
nicht zu einer guten Verwaltung erforderlich fein
möchte, daß während sie sich besonders mit dem
Ganzen beschäftigen, die einzelnen Details z. B.
Nachforschungen über die Individuen und die

wirkliche Austheilung der Unterstützungsgcldcr,
anderu Beamten unter Ihrer Leitung .anvertraut

werden müssen, und ob cs nicht passend sein dürfte,
in jedem Quartier ein besonderes Büreau dantit

zu beauftragen. Ich kann nicht zweifeln, daß
Sie nicht Bürger finden sollten, bereit Sie hier
bei zu nnterstützcn und unter Ihrer Direktion an

dem ehrenvollen Geschäft, der Armuth abzuhel
fen , Theil zu nehmen rc.

Unterz. Simeon.

(Die Fortsetzung folgt.)


